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Aargau Mittwoch, 15. Februar 2023

Übungsdächer für die Energiewende
DerKantonwillmit dem«Solar ZentrumAargau» demFachkräftemangel in der Solarbranche entgegenwirken.

Dominic Kobelt

ImGewerbearealArtozentsteht
unterderLeitungdesWeiterbil-
dungszentrums Lenzburg ein
neuerOrt fürdieWeiterbildung
vonMitarbeitenden im Bereich
Solarmontage.Branchenvertre-
terinnen und -vertreter durften
am Dienstagabend Einblick
nehmen und erfahren, wie der
fünftägige Kurs aussieht und
worindieTeilnehmerinnenund
Teilnehmer geschult werden.
«Wichtig ist, dass wir nicht nur
theoretisches Wissen vermit-
teln. Auf Übungsdächern wer-
den effektiv Solarpanels instal-
liert», machte Marco Walker,
LeiterHöhereBerufsbildungbei
imBerufszentrumPolybau, klar.
Ermöglicht und finanziert wur-
de der Bau der Übungsdächer
im Rahmen der kantonalen So-
laroffensive.

«Wir gehen davon aus, dass
im Aargau viele neue Arbeits-
plätze in der Solarbranche ent-
stehen werden und sich erfah-
rungsgemässweitereUnterneh-
men ansiedeln werden», sagte
RegierungsratDieterEgli. «Das
ist eine grosse Chance für die
hiesige Wirtschaft. Die Wert-
schöpfung, die die neue Solar-
industrie erzeugt,wollenwir im
Kanton Aargau behalten», so
Egli. «Wir wollen weiterhin der
Energiekanton bleiben und set-
zen in Zukunft auf erneuerbare
Energien, wie es die Klimastra-
tegie und die Energiestrategie
von Bund und Kanton vorse-
hen.» Die arbeitsmarktliche
Massnahme, die im Aargau als
Pilotprojekt «Informa Solar»
startet, kann anschliessend in
weiteren Kantonen implemen-
tiert werden.

AuchFlüchtlingesollen
profitieren
Das Weiterbildungsangebot
richtet sich an Solarunterneh-
men sowie an auf dem RAV ge-

meldete Personen. «Wir gehen
davonaus,dass rund1000beim
RAV gemeldete Personen ohne
Berufsabschluss für diese Wei-
terbildung inFragekämen», er-
klärte Egli. So könne man ein
Potenzial fürneueArbeitskräfte
anzapfen. «Nicht nur Stellen-
lose, sondern allenfalls auch
Flüchtlinge kommen für die
Weiterbildung in Frage.»

Mit Informa Solar schlage
man gleich drei Fliegen mit
einer Klappe, erläuterte Egli:
«Wir tun etwas für das Klima,
gegendenArbeitskräftemangel
und für die Bildung respektive

gegen die Arbeitslosigkeit.»
Doch warum unterstützt der
KantondieBranchebeiderAus-
bildung von Fachkräften? Die
Nachfrage nach Solaranlagen
sei im Kanton Aargau stark an-
gestiegen, erklärtendieProjekt-
verantwortlichen amDienstag-
abend. Nach Angabe der ent-
sprechenden Unternehmen
seien viele von ihnen bereits
jetzt bis Ende 2023 vollständig
ausgebucht – es werden also
mehrSolaranlagennachgefragt,
als derzeit installiert werden
können. Auch die Weiterbil-
dungsangebote in diesem Be-

reich sind in der Deutsch-
schweiz für dieses Jahr bereits
ausgebucht.

Projektleiterin Rebekka
Masson erklärte, dass der Aar-
gau auch der Kanton sei, der
am meisten Knowhow im Be-
reich Energie habe. «Damit das
so bleibt,müssenwir dafür sor-
gen, dassmehr Leute in der So-
larenergiebranche arbeiten
können.»

Künftigwirdnochmehr
Strombenötigt
Die Nachfrage nach Strom und
vor allem nach grünem Strom,
alsoauserneuerbarenEnergien,
werde weiter ansteigen, sind
sich Expertinnen und Experten
einig. Bis im Jahr 2050 um
20 Prozent, so die Berechnun-
gen des Bundes. David Galeu-
chet,Vizepräsident vonSwisso-
lar, machte deutlich: «Mit dem
beschlossenenAusstieg aus der
Atomkraft und der steigenden
Elektrifizierung des Verkehrs
und der Gebäude wird der Zu-
bauerneuerbarerEnergiennoch
wichtiger.» Denn auch der
Stromverbrauch werde künftig
steigen. Galeuchet sieht neben
derSolarenergie auchdieWind-
energie als wichtigen Teil der
Energiewende.

UndauchStephanKämpfen
von der kantonalen Abteilung
Energie machte klar, dass die
Nachfrage weiter zunehmen
wird. Dennmit der Solarpflicht
beiNeubautenmuss auf den al-
lermeistenGebäuden,die künf-
tig gebaut werden und deren
Flächemehrals 300m2beträgt,
Photovoltaikmodule und/oder
thermischeSolarkollektoren in-
stalliert werden.

DasAngebot besteht bereits
ab März. Der fünftägige Fach-
kurs «Solarmontage», der je-
weils vonden Instruktoren vom
BildungszentrumPolybau inUz-
wil durchgeführt wird, findet
vorläufigeinmal imMonat statt.

Staatsanwaltschaft muss DNA-Probe zerstören
WegenWiederholungsgefahr wollte die Strafbehörde denmutmasslichen Täter einfacher identifizieren. Das Bundesgericht war dagegen.

Jocelyn Daloz

Es soll eineZwangsheirat gewe-
sensein.EineFrauwurdeam14.
Mai 2022vonderAargauerPoli-
zei einvernommen. Gemäss
ihrenAussagen soll sie vor drei-
zehn Jahren in Afghanistan
einemManngegen ihrenWillen
vermählt worden sein. Dieser
brachte sie indieSchweiz,wosie
die Ehe nie habe registrieren
wollen, weil sie ihn nie geliebt
habe.

Gemäss ihren Schilderun-
gen soll er sie von der Aussen-
welt abgeschottet haben. Er
habe ihr gedroht, sie brutal zu-
sammenzuschlagen. ImDezem-
ber2020flohsie zumerstenMal
in ein Frauenhaus, nachdem er
versucht haben soll, sie mit
einemKissen zu ersticken.

ImApril 2021hat siedenge-
meinsamenHaushalt verlassen.
Da soll er ihr gedroht haben, sie
mit Säure zu defigurieren, ihre

Eltern umzubringen und sie als
psychisch krank hinzustellen,
damitman ihrdiegemeinsamen
Kinder wegnehme. Von den
Drohungen nach ihrer Flucht
gibt es eine Aufnahme, die ein
Dolmetscher der Polizei wie
folgt übersetzte: «Vergiss nicht,
dasswenndumitder Scheidung
beginnst,wirst dunur zwei, drei
Tage amLeben bleiben.»

Gestützt aufdieseAussagen
ging die Staatsanwaltschaft
Brugg-Zurzach von einer Ge-
waltneigung des Verdächtigen
aus.Demnachbeschloss sie, ein
DNA-Profil zu erstellen. Damit
könnemankünftigenGewaltta-
tengegenseinevor ihmgeflohe-
nePartnerin sowiegegenweite-
re allfällige Partnerinnen vor-
beugen, weil der Verdächtige
damit rechnen muss, dass ein
körperlicher Übergriff damit
besser identifizierbar ist. Zudie-
sem Zweck wurden DNA-Pro-
ben entnommen.

Der Verdächtige wehrte sich
gegen die Erstellung des DNA-
Profils,weil es seineUnschulds-
vermutung verletzen soll und
darüber hinaus wenig hilfreich
sei, um ihn zu identifizieren,
sollte er gegen seine Partnerin
übergriffig werden. Seine Be-
schwerde wurde vom Oberge-
richt abgewiesen, er zog sie bis
ans Bundesgericht weiter.

Die Lausanner Richter lies-
sen die Verletzung der Un-
schuldsvermutungnicht gelten.
Die Erstellung von DNA-Profi-
len dient nicht nur der Aufklä-
rung von Straftaten, sondern
kann auch präventiv gelten:
«MitderAnnahmeeinesTatver-
dachts alleineerfolgtnochkeine
Vorverurteilung.»

Das Bundesgericht hat die
Beschwerde trotzdem gutge-
heissen. Dafür entscheidend
war die Verhältnismässigkeit
der DNA-Probe. Blutentnahme
oderWangenschleimhautabstri-

che greifen in Grundrechte ein.
Diese dürfen nur dann einge-
schränkt werden, wenn keine
anderenMittel vorhanden sind,
umdengewünschtenAusgangs-
punkt zu erreichen.

DieMassnahme istnicht
verhältnismässig
Das sei in diesem Fall durchaus
möglich, fand das Bundesge-
richt: Es ist zwar nicht unver-
nünftig, voneinerGewaltbereit-
schaft auszugehen und eine
Wiederholungsgefahr zu be-
fürchten. Allerdings sei diese
vor allem gegen seine aktuell
von ihm getrennt lebende Part-
nerin gerichtet. Das Zwangs-
massnahmengerichthattedafür
einKontakt- undAnnäherungs-
verbot verfügt und als ausrei-
chenderachtet, umeinerweite-
ren Straftat gegen die Partnerin
vorzubeugen.Esgibt keineHin-
weise, dass derManneine neue
Partnerin habe.

Das Bundesgericht ist deshalb
derHaltung,dasseineDNA-Pro-
be keine Vorteile bringt, da bei
einerWiederholungstatdie Iden-
tifikation des Täters keine Pro-
blemedarstellenwürde.Wenner
künftigwegenandererVergehen
aufanderePersonen inVerdacht
steht, dannkanneineDNA-Pro-
be immernochangeordnetwer-
denundes ist nicht erforderlich,
diese«aufVorrat» zuhalten.

DNA-Probengehören
zurRoutine
Demnach muss die Staatsan-
waltschaft Brugg-Zurzach die
DNA-Proben sowie das DNA-
Profil zerstören, sofern es be-
reits erstellt wurde. Pressespre-
cher Adrian Schuler hält fest,
dassmandasUrteil so akzeptie-
re.Ererklärt, dassProfileerstellt
undmitderDatenbankabgegli-
chen werden, wenn die gesetz-
lichen Voraussetzungen gege-
ben sind. Siewerdendazubenö-

tigt, Personen die unter
Verdacht stehen, ein Vergehen
oder Verbrechen begangen zu
haben, eventuell auf diesem
Weg überführen zu können.

Dabei sind diese Spuren le-
diglich einer vonmehrerenWe-
gen der Strafverfolgungsbehör-
den, die Wahrheit hinter Straf-
taten herauszufinden und
beschuldigte Personen zuüber-
führen, betont Schuler. Weiter
kanneineDNA-Probebei even-
tuellen, künftigenVergehenund
Verbrechen dazu dienen, diese
schneller und einfacher aufzu-
klären. Das Wissen um diesen
UmstandkannbeiPersonen,die
aufgrund Ihrer Taten in der
Datenbank berechtigterweise
erfasst wurden, einen gewissen
präventivenCharakter haben.

WieoftDNA-Proben imFall
von häuslicherGewalt entnom-
menwerden, kannderMedien-
sprecher nicht sagen, da keine
Statistikendazugeführtwerden.

Stephan Kämpfen, Leiter Sektion Energieeffizienz Kanton Aargau, David Galeuchet, Vizepräsident Swissolar, Regierungsrat Dieter Egli und
Rebekka Masson, Projektleiterin Informa Solar, kämpfen für mehr Fachkräfte in der Solarenergie. Bilder: Dominic Kobelt

So sollte das Übungsdach nach Abschluss der Aufgabe aussehen.

Erni Isabelle  DVIGES
Schreibmaschine
AZ Aarau
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